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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

05.09.2012 

Geschäftszahl 

2009/15/0213 

Rechtssatz 

Zur Auslegung des Art. 15 Z 6 der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie, 77/388/EWG, hat der EuGH den Begriff 
"Gesellschaft, die hauptsächlich im internationalen Verkehr tätig ist" hervorgehoben. Entscheidend ist demnach 
eine "hauptsächliche Bedeutung" des internationalen Tätigkeitsbereichs des Unternehmers und somit des 
internationalen Einsatzes der Luftfahrzeuge, wobei die nicht-internationalen Tätigkeiten (Inlandsflüge am 
Heimatmarkt des Unternehmers) spürbar weniger bedeutsam sein müssten als die internationalen Tätigkeiten. 
Unter dieser Voraussetzung sind auch Lieferungen und Dienstleistungen, die für Inlandsflüge eingesetzt werden, 
von der Mehrwertsteuer befreit (vgl. das Urteil des EuGH vom 16. September 2004, C-382/02, Cimber Air, Rn 
30, 39). 


